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RS OGH 2006/2/15 3Ob91/05m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.2006

Norm

Oö ZuschlagsVO 2000 §1

ElWOG 1998 §70 Abs1

Rechtssatz

Die von den Netzbetreibern den Endverbrauchern verrechneten „Zuschläge" nach § 1 Oö. ZuschlagsVO 2000 stellen

keinen Teil des zwischen den Endverbrauchern und den Netzbetreibern abgeschlossenen synallagmatischen

Vertragsverhältnisses dar, weshalb darin kein Eingri< in die zwischen diesen bestehende Rechtsbeziehung liegt (§ 70

Abs 1 ElWOG 1998).
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